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 Aktenzeichen:  

 
 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 28.09.2023 öffentlich 

beschließend 
 
 
Änderungsantrag der FDP-Fraktion betreffend Aufwertung von Unterführungen im 
Stadtgebiet 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge wie folgt beschließen: 
 
In Ergänzung zum bisherigen Beschlussvorschlag der Verwaltung möge die 
Stadtverordnetenversammlung folgende Ergänzungen beschließen: 
 
a) Die Ausschreibung der im Hauptantrag genannten Unterführungen soll in Lose geteilt 

ausgeschrieben werden. 
 

b) Der Magistrat möge vor dem Ausschreibungsverfahren prüfen lassen, ob eine 
Beschichtung der Bodenflächen auf den vorhandenen Altoberflächen dauerhaft haltbar 
herzustellen ist. 

 
c) Für die Beleuchtung der Unterführungen sollen nach Möglichkeit Standardleuchten 

verwendet werden, die einfach zu ersetzen sind. 
 

d) Der Magistrat möge prüfen, ob es vergaberechtlich zulässig und sinnvoll ist, dass eine 
Firma, die die Ausschreibungsunterlagen erstellt, auch am Vergabeverfahren teilnehmen 
kann. 

 
Begründung: 
 
Die Aufteilung in Vergabelose ermöglicht es, auch kleineren Firmen am Vergabeverfahren 
teilzunehmen und kann so den Freis der Teilnehmer an der Ausschreibung vergrößern. 
 
Die Beschichtung der Böden auf den oft verschlissenen Oberflächen könnte ein 
Haltbarkeitsproblem erzeugen. Allein die Aufnahme einer solch fragwürdigen Leistung in das 
Leistungsverzeichnis könnte potenzielle Anbieter davon abhalten, am 
Ausschreibungsverfahren teilzunehmen. Daher sollte die Dauerhaftigkeit einer 
Bodenbeschichtung im Vorfeld neutral geprüft werden. 
 



Da in den Unterführungen mit verstärktem Verschleiß der Leuchten gerechnet werden muss, 
sollten keine individuell gefertigten Leuchten, die nur mit großem Aufwand nachgeliefert 
werden können, verbaut werden. 
 
Wenn ein Anbieter die Ausschreibungsunterlagen erstellt und am Vergabeverfahren teilnimmt, 
könnten Interessenskonflikte auf mehreren Ebenen entstehen. Dies sollte vom Magistrat 
geprüft werden. 
 
 
gez. Ackermann 
 Fraktionsvorsitzender 
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